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A. Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
Im Auslegungszeitraum sind keine Stellungsnahmen von Seiten der Öffentlichkeit eingegangen. 
 
B. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 23.03.2015 zur Stellungnahme aufgefordert.  
Im Folgenden sind die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen dargestellt und teilweise zusammengefasst.   
 
Lfd. 
Nr. 

Behörden Vorgetragene Stellungnahme Stellungnahme Verwaltung / 
Abwägungsvorschlag 

1 Landratsamt Tübingen 
Abteilung 40 
Wilhelm-Keil-Straße 50 
72072 Tübingen 
 
Schreiben vom 25.06.2015 
Az.: 40.4/621.13 / Str (baupl V) 
 

 
Keine Bedenken und Anregungen 

 
Kenntnisnahme 
 

2 Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stutt-
gart 
Ref. 83.2 – Denkmalkunde 
Alexanderstraße 48 
72072 Tübingen 
 
E-Mail vom 27.03.2015 
 

 
In Bezug auf das o. g. Planverfahren trägt das Referat Denkmal-
pflege keine Anregungen oder Bedenken vor. 
 
Falls nicht bereits geschehen, bittet die archäologische Denk-
malpflege darum, den Hinweis auf § 20 DSchG aufzunehmen 
und gegebenenfalls entsprechend nachfolgender Vorlage zu 
modifizieren:  
„Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metall-
teile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, 
Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denk-
malpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüg-
lich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachge-
rechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werk-
tags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Mög-
lichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist 
einzuräumen.“ 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
Der Hinweis auf § 20 DSchG ist im rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan bereits enthalten. Der Text in Ziffer 6 
der Hinweise wird entsprechend der Vorlage modifiziert. 
 

      

Vorlage 2015/171 – Anlage 1 
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3 FairNetz GmbH 
Hauffstraße 89 
72762 Reutlingen 
 
Schreiben vom 17.06.2015 
Az.: 412-Mü 
 

 
Im Bebauungsplangebiet betreibt und plant die FairNetz GmbH 
keine Leitungen und Anlagen. Daher haben wir gegen die 1. Än-
derung des genannten Bebauungsplans keine Einwände. 

 
Kenntnisnahme 
 

 
Rottenburg am Neckar, den 27.07.2015 
 
Kirsten Hellstern  Angelika Garthe 
Stadtplanungsamt Stadtplanungsamt 
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